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1 DasWichtigste in Kürze

Das Stadtbauamt ist verantwortlich für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der städtischen Lie-
genschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen. In den vergangenen Jahren war das Budget für den
baulichen und betrieblichen Unterhalt jeweils zu knapp bemessen, so dass starke Priorisierungen vorge-
nommen werden mussten und die Beträge der Rechnungen wiederholt über jenen des Budgets lagen.
Die zur Verfügung gestellten Geldmittel für den baulichen und betrieblichen Unterhalt haben direkte Aus-
wirkungen auf den Personen- und Objektschutz. Um diesen langfristig sicherzustellen, soll eine Spezial-
finanzierung für den Gebäudeunterhalt geschaffen werden. Diese gewährleistet, dass die für den bauli-
chen und betrieblichen Unterhalt vorgesehenen Geldmittel zweckgebunden zur Verfügung stehen und
nicht jedes Jahr im Rahmen des Budgetprozesses neu verhandelt werden müssen. Zugleich trägt die Spe-
zialfinanzierung zu einer kontinuierlicheren sowie finanziell stabilen Bewirtschaftung der Liegenschaften
bei. Wenn Verkaufserlöse aus Liegenschaften künftig zweckgebunden in den Erhalt des Immobilien be-
stands investiert werden können, entsteht ein Anreiz, nicht mehr benötigte Liegenschaften zu veräussern
und damit verbleibende Liegenschaftswerte nachhaltiger zu sichern.

Gleichzeitig steht die Stadt einer weiteren bedeutenden Aufgabe gegenüber: Der Klimawandel und des-
sen Auswirkungen zählen weltweit zu den grössten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ziele auf
internationaler, nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene sehen einerseits eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen (Klimaschutz/Mitigation) und andererseits Massnahmen vor, um sich den Fol-
gen des Klimawandels anzupassen (Klimaanpassung). Bereits zum heutigen Zeitpunkt betreibt die Stadt
Langenthai ein kommunales Förderprogramm, das über das Budget finanziert wird. Mit der Integration
des Förderprogrammes in die Spezialfinanzierung wird die Abhängigkeit vom Kalenderjahr und dem or-
dentlichen Budgetprozess geringer. Zudem kann das Förderprogramm reglementarisch verankert wer-
den, was zu einer langfristigen Sicherstellung beiträgt und dem Legalitätsprinzip gerecht wird (gesetzli-
che Grundlage für Staatsbeiträge von bedeutendem Umfang).

Mit vorliegendem Bericht und Antrag wird dem Gemeinderat beantragt, das Reglement über die Spezial-
finanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt zu Händen des Stadtrates zu verabschieden und
- unter Vorbehalt der Rechtskraft des entsprechenden Stadtratsbeschlusses - die Verordnung über die
Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt zu genehmigen.

2 Grundlagen

• Klima- und Energiecharta der Städte und Gemeinden 2019

• Gemeinderatsbeschluss vom 18. Oktober 2023, Trakt. 9

• Energiepolitisches Programm der Stadt Langenthai 2026 - 2029, Massnahme 6.3.2

• Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 2025, Trakt. 5

3 Ausgangslage und Handlungsbedarf

Das Stadtbauamt ist verantwortlich für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der städtischen Lie-
genschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen. Das Portfolio umfasst 54 Liegenschaften. Der Gebäu-
deversicherungswert der Liegenschaften lag im Jahr 2025 bei rund Fr. 245'769'000.00. In den vergange-
nen Jahren war das Budget für den baulichen und betrieblichen Unterhalt jeweils zu knapp bemessen,
so dass starke Priorisierungen vorgenommen werden mussten. Der jährliche effektive Aufwand lag zu-
dem wiederholt über dem budgetierten Betrag. Dies konnte aber nicht verhindern, dass sich in den letz-
ten Jahren ein Instandhaltungsstau entwickelte, welcher dazu führte, dass das Stadtbauamt in den Jah-
ren 2025 und 2026 im Budgetprozess einen grösseren Instandhaltungsaufwand von rund Fr.
4'000'000.00 auswies.
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Im Verlauf der Budgetdebatte 2026 im letzten Jahr wurden schliesslich die Mittel für den baulichen und
betrieblichen Unterhalt erhöht und auf Fr. 2'500'000.00 (Verwaltungsvermögen inkl. spezialfinanzierte
Kontengruppen) zzgl. Fr. 250'000.00 für Liegenschaften im Finanzvermögen festgelegt. Die zurVerfügung
gestellten Geldmittel für den baulichen und betrieblichen Unterhalt haben direkte Auswirkungen auf den
Personen- und Objektschutz. Um diesen langfristig sicherzustellen, soll eine Spezialfinanzierung für den
Gebäudeunterhalt geschaffen werden. Diese gewährleistet, dass die für den baulichen und betrieblichen
Unterhalt vorgesehenen Geldmittel zweckgebunden zur Verfügung stehen und nicht jedes Jahr im Rah-
men des Budgetprozesses neu verhandelt werden müssen. Damit können die notwendigen Instandhal-
tungs- und Sanierungsarbeiten rechtzeitig und planmässig ausgeführt werden, wodurch grössere Schä-
den und unerwartete Kosten vermieden und der Werterhalt der Gebäude besser sichergestellt werden
kann. Gleichzeitig trägt die Spezialfinanzierung zu einer kontinuierlicheren und finanziell stabilen Be-
wirtschaftung der Liegenschaften bei. Wenn Verkaufserlöse aus Liegenschaften künftig zweckgebunden
in den Erhalt des Immobilienbestands investiert werden können, entsteht ein Anreiz, nicht mehr benö-
tigte Liegenschaften zu veräussern und damit verbleibende Liegenschaftswerte nachhaltiger zu sichern.

Gleichzeitig steht die Stadt einer weiteren bedeutenden Aufgabe gegenüber: Der Klimawandel und des-
sen Auswirkungen zählen weltweit zu den grössten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ziele auf
internationaler, nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene sehen einerseits eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen (Klimaschutz/Mitigation) und andererseits Massnahmen vor, um sich den Fol-
gen des Klimawandels anzupassen (Klimaanpassung). Dazu sind Investitionen nötig. Um diese Investiti-
onen tätigen zu können und die Bevölkerung in LangenthaI bei den Investitionen zu unterstützen, wurde
im Rahmen der Energiestadt-Rezertifizierung eine Massnahme zur Evaluation und Prüfung der Finanzie-
rung eines Förderfonds oder einer entsprechenden Spezialfinanzierung verankert. Bereits zum heutigen
Zeitpunkt betreibt die Stadt LangenthaI ein kommunales Förderprogramm. Dessen Finanzierung wird je-
weils mit einem Beitrag in der Höhe von Fr. 30'000.00 über das Budget der Erfolgsrechnung sicherge-
stellt. Die Finanzierung über das Budget birgt diverse Nachteile für ein Förderprogramm. So können bei-
spielsweise die Beiträge nur im jeweiligen Jahr ausbezahlt werden, da bis zum Abschluss des ordentli-
chen Budgetprozesses für das nächste Jahr nicht klar ist, ob das Budget für das Folgejahr erhalten bleibt.
Da aber energetische Massnahmen von der Planung bis zur Umsetzung über mehrere Jahre laufen kön-
nen, ist die Finanzierung über das ordentliche Budget nicht ideal. Mit der Integration des Förderprogram-
mes in die Spezialfinanzierung wird die Abhängigkeit vom Kalenderjahr und dem ordentlichen Budget-
prozess geringer. Zudem kann das Förderprogramm reglementarisch verankert werden, was zu einer lang-
fristigen Sicherstellung beiträgt und dem Legalitätsprinzip gerecht wird (gesetzliche Grundlage für
Staatsbeiträge von bedeutendem Umfang [vgl. Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV; SR101]).

4 Projektorganisation

Das Reglement über die Spezialfinanzierung NEWwurde von der Leiterin Stabs- und Rechtsdienst des
Stadtbauamts erstellt, in Zusammenarbeit mit dem Stadtbaumeister, dem Leiter Fachstelle Umwelt und
Energie sowie dem Vorsteher des Finanzamts und dem Leiter Fachbereich Rechnungswesen.
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5 Erläuterungenzum Reglement

5.1 Art. 1 Spezialfinanzierung

Unter der Bezeichnung Spezial{inanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt (NEW)besteht
eine Spezial{inanzierung gemäss Artikel 86 ff. der Gemeindeverordnung des Kantons Bern vom
16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.111).
2 Massnahmen gemäss Artikel 2Absatz 1Buchstabe a sowie Artikel 2Absatz 3 sollen ausschliess-
lich über die in der Erfolgsrechnung dafür vorgesehenen Aufwandkonten der Spezial{inanzierung
NEWverbucht werden, sofern die Massnahmen nicht bereits über eine andere Spezial{inanzierung
(wie Kehrichtbeseitigung, Abwasser oder Feuerwehr) {inanziert werden.
3 In diesem Reglement ist mit Gebäude ein auf Dauer angelegter, mit einem Dach versehener, mit
dem Boden fest verbundener Bau gemeint, der Personen aufnehmen kann und Wohnzwecken oder
Zwecken der Arbeit, der Ausbildung, der Kultur, der Freizeit, des Sports oder jeglicher anderer
menschlicher Tätigkeit dient, einschliesslich der diesem Bauzugehörigen Anlagen und Flächen, ohne
die Anlagen und Flächen der Basis- und Detai/erschliessung.

Art. 1 Abs. 1 verweist auf die übergeordnete Gesetzgebung und hält fest, dass es sich bei der Spezialfi-
nanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt (NEW)um eine Spezialfinanzierung gemäss Art. 86 ff.
der Gemeindeverordnung des Kantons Bern vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.111) handelt. Ge-
mäss diesen Bestimmungen sind Spezialfinanzierungen zweckgebundene Mittel zur Erfüllung einer be-
stimmten öffentlichen Aufgabe und bedürfen einer Grundlage im übergeordneten Recht oder in einem
Reglement der Gemeinde. Weiter schreibt die Gemeindeverordnung vor, dass das Reglement den Zweck
der Spezialfinanzierung sowie die Zuständigkeit zur Bestimmung von Einlagen und Entnahmen festzule-
gen hat. Da übergeordnetes Recht immer vorbehalten bleibt, werden die Bestimmungen gemäss
Art. 86 ff. GVim vorliegenden Reglement nicht ausdrücklich wiederholt.

Art. 1 Abs. 2 hält fest, dass die unterhalb der Aktivierungsgrenze liegenden baulichen oder betrieblichen
Massnahmen gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a sowie die Fördermassnahmen gemäss Art. 2 Abs. 3 nur noch
über die in der Erfolgsrechnung dafür vorgesehenen Aufwandkonten der Spezialfinanzierung NEWver-
bucht werden dürfen, sofern die Massnahme nicht bereits über eine andere Spezialfinanzierung finan-
ziert werden. Für oberhalb der Aktivierungsgrenze liegende bauliche oder betriebliche Massnahmen, so-
fern ein Beschluss des finanzkompetenten Organs vorliegt, kann die Spezialfinanzierung im Rahmen der
zur Verfügung stehenden Mittel ebenfalls zur Finanzierung herangezogen werden.

Art. 1 Abs. 3 enthält eine Definition des im vorliegenden Reglement verwendeten Begriffs "Gebäude".
Diese Definition stützt sich auf Art. 2 Bst. a der Verordnung vom 9. Juni 2017 über das eidgenössische
Gebäude- und Wohnregister (VGWR;SR431.841) mit Wortlaut: "Auf Dauer angelegter, mit einem Dach
versehener, mit dem Boden fest verbundener Bau, der Personen aufnehmen kann und Wohnzwecken
oder Zwecken der Arbeit, der Ausbildung, der Kultur, des Sports oder jeglicher anderer menschlicher Tä-
tigkeit dient; ein Doppel-, Gruppen- und Reihenhaus zählt ebenfalls als ein Gebäude, wenn es einen ei-
genen Zugang von aussen hat und wenn zwischen den Gebäuden eine senkrechte vom Erdgeschoss bis
zum Dach reichende tragende Trennmauer besteht". Die Definition im vorliegenden Reglement weicht
insofern von der in Art. 2 Bst. a VGWRenthaltenen Definition ab, als nebst den genannten Zwecken auch
Freizeitzwecke erfasst sein sollen. Zudem sollen nebst den eigentlichen Bauten auch die zu diesen ge-
hörenden Anlagen wie beispielsweise Spielplätze, Schwimmbecken oder Kanalisationsleitungen (Haus-
anschlüsse) sowie die zu den Bauten gehörenden Flächen wie beispielsweise Spielwiesen erfasst sein.
Diese Anlagen und Flächen befinden in der Regel auf der gleichen Parzelle wie das Gebäude, müssen es
aber nicht zwingend sein.
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Zu denken ist hier insbesondere an Hausanschlüsse, die über eine benachbarte Parzelle führen können.
Entscheidend für die Zugehörigkeit zum Gebäude ist der innere Konnex. Nicht darunter fallen sollen hin-
gegen Anlagen und Flächen der Basis- und Detailerschliessung, wie beispielsweise Personenunterstände
bei Bushaltestellen oder Pumpwerke des Kanalisationsnetzes.

5.2 Art. 2 Zweck

Oie Spezial{inanzierung bezweckt vorrangig die Bereitstellung von Geldmitteln zur Finanzierung
von baulichen oder betrieblichen Massnahmen an den Gebäuden im Verwaltungsvermögen und Fi-
nanzvermögen der Stadt Langenthai:
a. Oie unterhalb der für die Rechnungsführung der Stadt Langenthai festgelegten Aktivierungs-

grenze liegen und die dem Werterhalt oder der Wertvermehrung dienen;
b. Oie oberhalb der für die Rechnungsführung der Stadt Langenthai festgelegten Aktivierungsgrenze

liegen und die dem Werterhalt dienen.
2 Oie Spezial{inanzierung bezweckt ergänzend die Bereitstellung von Geldmitteln im Zusammen-
hang mit baulichen oder betrieblichen Massnahmen an Gebäuden im Verwaltungsvermögen der
Stadt Langenthai, die oberhalb der für die Rechnungsführung der Stadt Langenthai festgelegten Ak-
tivierungsgrenze liegen und die der Wertvermehrung dienen.
3 Die Spezial{inanzierung bezweckt zudem die Bereitstellung von Geldmitteln zur Finanzierung von
Massnahmen auf dem Gemeindegebiet der Stadt Langenthai:
a. Zur Förderung von Anschlüssen an Wärme- und Kälteverbundsysteme gemäss kommunalem

Richtplan Energie der Stadt Langenthai;
b. Zum Umstieg auf erneuerbare Energien, zur Produktion erneuerbarer Energien, zur Steigerung

der Energieeffizienz, zur nachhaltigen Mobilität, zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und
zur Anpassung an den Klimawandel. insofern die Massnahmen über übergeordnete gesetzliche
Anforderungen bzw. übergeordnete behördliche Vorgaben hinausgehen.

Art. 2 definiert den Zweck der Spezialfinanzierung NEW:Dieser liegt in der Bereitstellung von Geldmitteln
zur Finanzierung von baulichen oder betrieblichen Massnahmen an den Gebäuden im Verwaltungs- und
Finanzvermögen der Stadt Langenthai und zur Finanzierung von Energie- und Klimafördermassnahmen
auf dem Gemeindegebiet der Stadt LangenthaI.

In Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 wird der Begriff "bauliche oder betriebliche Massnahmen" verwendet. Die
"baulichen Massnahmen" umfassen klassische bauliche Tätigkeiten oder Eingriffe an Infrastrukturen, die
"betrieblichen Massnahmen" gehen darüber hinaus und umfassen primär die Finanzierung von Service-
und Wartungsverträgen. Weiter wird danach unterschieden, ob die Massnahme ein Gebäude im Verwal-
tungs- oder Finanzvermögen betrifft. Die Definition des Verwaltungs- und Finanzvermögens richtet sich
nach der übergeordneten Gesetzgebung: Das Verwaltungsvermögen besteht gemäss Art. 75 GVaus den
Vermögenswerten, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Das Finanzvermögen um-
fasst gemäss Art. 74 GV hingegen jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Auf-
gabenerfüllung veräussert werden könnten.

Weiter wird in Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 geregelt, ob die Spezialfinanzierung NEWfür eine bestimmte bau-
liche oder betriebliche Massnahme im Verwaltungs- oder Finanzvermögen Geld bereitstellt. Entschei-
dend ist dabei, ob die Massnahme unter- oder oberhalb derfür die Stadt festgelegten Aktivierungsgrenze
liegt und dem Werterhalt oder der Wertvermehrung dient. Alles unterhalb der Aktivierungsgrenze wird
sofort als Aufwand verbucht, also nicht in der Bilanz aktiviert. Für Gemeinden mit über 10'000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern darf die Aktivierungsgrenze gemäss Art. 79a GVmaximal Fr. 100'000.00 betra-
gen.
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Aktuell gilt für die Stadt eine Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000.00. Von Bedeutung ist sodann, ob eine
Massnahme dem Werterhalt oder der Wertvermehrung dient. Für die Unterscheidung kann die steuer-
rechtliche Praxis Hilfestellungen leisten und, falls sachgerecht und auf die Verhältnisse der Stadt über-
tragbar, Analogieschlüsse liefern (analog, da die Stadt selber nicht steuerpflichtig ist). Dabei steht das
"Merkblatt 5: Natürliche Personen ab 2024 / Grundstückskosten" der Steuerverwaltung des Kantons
Bern im Vordergrund: In diesem Merkblatt wird erläutert, welche Kosten in derjährlichen Steuererklärung
als abzugsfähige Kosten geltend gemacht werden können (Werterhalt). Dies betrifft grob zusammenge-
fasst Unterhaltskosten, Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneubau, Denkmalpflegekosten sowie
Investitionskosten, die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen. Aufwendungen, die den Wert einer
Liegenschaft erhöhen (wertvermehrende Kosten) sowie Kosten, die keiner der vorgenannten Kategorien
zugeordnet werden können, sind in der jährlichen Steuererklärung nicht abziehbar. Unter die wertver-
mehrenden Massnahmen fallen demnach beispielsweise auch Kosten für Neubauten oder Ersatzneubau-
ten. Die Vorfinanzierung bei Wertvermehrungen ist gemäss Art. 2 Abs. 2 nur für das Verwaltungsvermö-
gen denkbar (vgl. dazu Art. 88a GV), dies können namentlich den Erhalt übersteigende Erneuerungen
sein. In nachfolgender Tabelle wird grafisch dargestellt, für welche baulichen oder betrieblichen Mass-
nahmen die Spezialfinanzierung NEWGeldmittel bereitstellt.

Unterhalb Aktivierungsgrenze

FinanzvermögenVerwaltungsvermögen

Unterhalb Aktivierungsgrenze

Werterhalt Wertvermehrend Werterhalt

Abb. 1:Übersicht über die baulichen oder betrieblichen Massnahmen, für welche die Spezial{inanzierung NEWGeld-
mittel bereitstellt. Grün = Aussch/iess/iche Finanzierung über die Spezial{inanzierung NEW;Gelb = Finanzierung op-
tional über die Spezial{inanzierung NEWoder über den allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt; Rot = keine
Finanzierung über die Spezial{inanzierung NEW,sondern aussch/iesslich über den allgemeinen steuer{inanzierten
Finanzhaushalt bzw. die Investitionsrechnung.

Art. 2 Abs. 3 legt fest, für welche Energie- und Klimafördermassnahmen die Spezialfinanzierung NEW
Geldmittel bereitstellt. Einerseits sollen Geldmittel für die Förderung von Anschlüssen an die Wärmever-
bünde gemäss Richtplan Energie und andererseits finanzielle Mittel für Massnahmen zum Umstieg auf
erneuerbare Energien, zur Produktion erneuerbarer Energien, zur Steigerung der Energieeffizienz, zur
nachhaltigen Mobilität, zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klima-
wandel) bereitgestellt werden. Gemäss Art. 4 Abs. 3 werden die Einzelheiten zu den tatsächlichen För-
dertatbeständen durch den Gemeinderat in einer Verordnung geregelt. Die entsprechende Verordnung
ist dem vorliegenden Geschäft beigelegt (Beilage 2).
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5.3 Art. 3 Einlagen

Die Spezial{inanzierung wird geäufnet durch:
a. Eine einmalige Einlage aus dem allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt über

Fr. 2'000'000.00, die im Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2027 einzustellen ist;
b. Eine jährliche Einlage aus dem allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt von

Fr. 2'250'000.00, die im jeweiligen Budget der Erfolgsrechnung einzustellen ist;
c. Eine jährliche Einlage aus dem allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt über maximal

Fr. 1'000'000.00, die zusätzlich ins jeweilige Budget der Erfolgsrechnung eingestellt werden
kann, sofern im selben Budget der Erfolgsrechnung keine Steuererhöhung vorgesehen ist und in
der Erfolgsrechnung des dritten dem Budget jahr vorangehenden Jahres kein Aufwandüber-
schuss von über Fr. 1'500'000.00 im allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt bestand;

d. Ertragsüberschüsse der Erfolgsrechnung im allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt qe-
mäss Beschluss des Gemeinderates;

e. Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken und Baurechtszinsen gemäss Beschluss
des gemäss ordentlicher Finanzkompetenzordnung in der Stadtverfassung für die Ausgabe zu-
ständigen Organs zusammen mit dem jeweiligen Finanzbeschluss;

f. Beiträge der Stadt oder Dritter gemäss Beschluss des gemäss ordentlicher Finanzkompetenzor-
dnung in der Stadtverfassung für die Ausgabe zuständigen Organs zusammen mit dem jeweili-
gen Finanzbeschluss.

2 Die jährlichen Einlagen gemäss Artikel 3Absatz 1Buchstaben bund c sind vom Gemeinderat alle
zwei Jahre der Teuerung gemäss Baupreisindex des Bundesamts für Statistik für den Bereich Hoch-
bau anzupassen. Dabei wird jeweils der Index vom Oktober des zweiten Jahres verwendet, das dem
ersten Jahr der Periode vorangeht. Die für die jeweiligen Periode geltenden Einlagen sind in Anhang
I dieses Reglements aufgeführt.

Gemäss Art. 87 Abs. 2 GV hat das Reglement der Spezialfinanzierung nebst dem Zweck der Spezialfinan-
zierung auch die Zuständigkeit zur Bestimmung von Einlagen und Entnahmen festzulegen. Mit "Einlagen"
(und ebenso mit Entnahmen) ist die Speisung der Spezialfinanzierung resp. die Deckung der Aufwendun-
gen durch die Entnahme aus der Spezialfinanzierung gemeint. Zumal anderslautende Regelungen im
Recht der Stadt Langenthai fehlen, berührt die Zuständigkeit zur Einlage resp. Entnahme die Ausgaben-
zuständigkeit der Gemeinde nicht (auch die Entnahme). Weiter gilt es festzuhalten, dass gemäss Art. 87
Abs. 3 GVSpezialfinanzierungen nicht mit im Voraus bestimmten Anteilen der ordentlichen Gemeinde-
steuern oder der Liegenschaftssteuern gespeist werden dürfen. Hingegen ist ein zum Voraus bestimmter,
frankenmässig festgesetzter Betrag zulässig (vgl. Daniel Arn, in Arn/Friederich/Friedli/Müller/Mül-
ler/Wichtermann, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, Vorbem. zu Art. 70-79
N.22).

Die Äufnung der Spezialfinanzierung erfolgt gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a mittels einer einmaligen Einlage
in der Höhe von Fr. 2'000'000.00, die im Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2027, Konto
3100.3893.00 "Einlage in die SFNEW"einzustellen ist. Die Einmaleinlage erfolgt mit Blick auf die Best-
immungen in Art. 4 Abs. 1 Bst. b sowie Art. 6, die einen gewissen Mindestbestand vorschreiben, damit
der erforderliche Bedarf insbesondere für Instandhaltung und Instandsetzung gedeckt ist (vgl. dazu die
Erläuterungen zu den Art. 4 und 6). Über das jährliche Budget beschliesst gemäss Art. 35 Ziff. 1 der Stadt-
verfassung die Gesamtheit der in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten. Da das vorliegende
Reglement die Einlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a vorschreibt, handelt es sich dabei um eine gebundene
Ausgabe. Das heisst, diese Position kann im Verlauf der politischen Beratung zum jeweiligen Budget
nicht gestrichen oder reduziert werden. Der Zusatz "[ ...] die im Budget der Erfolgsrechnung einzustellen
ist" hat lediglich orientierenden Charakter.

\ \1t.local\dfs01 \daten\Projekte\UmweICund_Energie\4.32 .5.4.1.2
Gemeindeabgabe\7 _ErsteLesung3\Spezi alfi nanzi erungNEW\Unterlagen fin al\B+A Reglement Spezialfinanzierung
NEW_20260109.docx 8/19



stadtlangenthai
~

Die Spezialfinanzierung wird gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b zusätzlich über einen jährlichen Betrag in der
Höhe von Fr. 2'250'000.00 geäufnet, der im jeweiligen Budget der Erfolgsrechnung, Konto 3100.3893.00
"Einlage in die SFNEW",einzustellen ist. Damit sollen (unter Einschluss der Einmaleinlage) ausreichend
Mittel für Instandhaltung und Instandsetzung und ggf. auch für einen Teil der erforderlichen Erneuerun-
gen zur Verfügung stehen. Der Betrag leitet sich wie folgt her: Gemäss Budget der Erfolgsrechnung des
Jahres 2025 waren im steuerfinanzierten Bereich Hochbau (Finanz- und Verwaltungsvermögen) der Kon-
tosachgruppen Nrn. 3144 (ohne Spezialfinanzierung Feuerwehr), 3149 (Sportanlagen und Schwimmbad)
und 3430 Gelder in der Höhe von knapp Fr. 1'662'700.00 eingestellt (Rechnung 2024: Fr. 2'046'581.70;
Rechnung 2023: Fr. 1'484'349.40). Dieser Betrag reichte für sich genommen gemäss Berechnungen des
Stadtbauamts für die Gewährleistung des Personen- und Objektschutzes nicht aus (vgl. dazu die Erläu-
terungen bei Kapitel 3 "Ausgangslage und Handlungsbedarf"). Im Budget 2026 wurde deshalb der Betrag
bereits auf Fr. 2'059'000.00 erhöht. Nun sollen (nebst der Einmaleinlage) nochmals zusätzliche Geldmit-
tel in der Höhe von über Fr. 100'000.00 pro Jahr in die Spezialfinanzierung geäufnet werden
(Fr. 2'170'000.00), so dass Mittel für Instandsetzung, Instandhaltung und ggf. werterhaltende Erneue-
rungen zur Verfügung stehen. Plus den Betrag von max. Fr.80'000.00, der für die Fördermassnahmen zur
Verfügung stehen soll, ergibt dies aufgerundet die jährliche Einlage in der Höhe von Fr. 2'250'000.00.
Werden die Mittel (z.B. für Energieförderaktionen) in einem Jahr nicht zur Gänze beansprucht, verbleiben
sie in der Spezialfinanzierung und können dazu dienen, den Unterhaltsbedarf in den Folgejahren zu de-
cken. Hierbei handelt es sich wie bei der Einmaleinlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a ebenfalls um eine
gebundene Ausgabe, die im Verlauf der politischen Beratung zum jeweiligen Budget nicht gestrichen
oder reduziert werden kann. DerZusatz "[...] die im Budget der Erfolgsrechnung einzustellen ist" hat auch
hier lediglich orientierenden Charakter.

Zusätzlich kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c eine fakultative jährliche Einlage in der Höhe von maximal
Fr. 1'000'000.00 zusätzlich ins jeweilige Budget der Erfolgsrechnung, Konto 3100.3893.10 "Zusätzliche
Einlagen in die SFNEW", eingestellt werden. Damit kann nicht nur ein allfälliger Mehrbedarf für die In-
standhaltung, Instandsetzung und Erneuerungen der Gebäude abgedeckt werden. Diese Einlage ist aber
an zwei Bedingungen geknüpft: Zum einen darf im selben Budget der Erfolgsrechnung keine Steuererhö-
hungvorgesehen sein. Zum anderen darfin der Erfolgsrechnung des dritten dem Budget jahr vorangehen-
den Jahres kein Aufwandüberschuss von über Fr. 1'500'000.00 im allgemeinen steuerfinanzierten Haus-
halt bestanden haben. Massgeblich ist das dritte Jahr vor dem Budget jahr, da zum Zeitpunkt der Budge-
terstellung erst für dieses Jahr eine genehmigte Rechnung vorliegt. Der Grund für diese Lösung wird an-
hand des zukünftigen Budgets 2031 veranschaulicht: Die Ämter werden im Januar 2030 mit der Budge-
tierung für 2031 beginnen. Die Frist für die Abgabe der Budgetzahlen ans Finanzamt ist Anfang März. Die
Rechnung für das Jahr 2029 wird aber erst im Juni 2030 definitiv vorliegen. Das heisst, zum Zeitpunkt, in
dem das Stadtbauamt in engem Austausch mit dem Finanzamt und nach Rücksprache mit den zuständi-
gen Ressortvorstehenden eine allfällige fakultative Einlage im Budgetprozess eingeben muss, liegt erst
die Rechnung 2028 vor. Als massgebender Wert wurde bewusst der Aufwandüberschuss gemäss der ef-
fektiven Rechnung und nicht gemäss dem Budget gewählt, da sich die Budgetwerte in den vergangenen
Jahren in diesem Punkt teilweise als ungenau erwiesen und von der effektiven Rechnung abwichen. Ge-
mäss den Übergangsbestimmungen wird die jährliche Fixeinlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b erstmals im
Jahr 2027 ins Budget der Erfolgsrechnung der dafür vorgesehenen Aufwandkonti je Funktion eingestellt
werden, der für die Fakultativeinlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c massgebende Aufwandüberschuss be-
trägt für die jeweiligen Budgets der Erfolgsrechnung der Jahre 2027 bis 2030 Fr. 2'250'000.00. Ab dem
Jahr 2027 werden die jährliche Fixeinlage und gegebenenfalls auch die Fakultativeinlage in die Berech-
nung, ob im entsprechenden Jahr ein Aufwandüberschuss besteht, mit einfliessen. Bei der fakultativen
Einlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c handelt es sich nicht um eine gebundene Ausgabe.
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Das heisst, die Einlage in die Spezialfinanzierung wird erst im Zuge des Finanzbeschlusses (Genehmi-
gung Budget durch das Volk) festgelegt. Die beiden Voraussetzungen, die festlegen, unter welchen Um-
ständen die Fakultativeinlage ins Budget der Erfolgsrechnung eingestellt werden darf, bindet demnach
nur die Verwaltung, nicht aber den Stadtrat oder das Volk. Im Reglement NEWwird in verschiedenen
Bestimmungen von "Finanzbeschluss" gesprochen, Diese Formulierung lehnt sich an die Marginalien von
Art. 35, 61 und 71 der Stadtverfassung an und ist bewusst weiter gefasst als "Kreditbewilligung", da
nebst den klassischen Verpflichtungskrediten weitere Finanzbeschlüsse darunter fallen können wie eben
bspw. die Genehmigung des Budgets.

Zur Finanzierung namentlich von Erneuerungen oder zur Vorfinanzierung LS.v. Art. 88a GV sieht Art. 3
Aps.1 Bst. d-f weitere Einlagemöglichen vor: Die Spezialfinanzierung soll gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. d mit
Ertragsüberschüssen der Erfolgsrechnung geäufnet werden können. Wenn das Jahresergebnis feststeht
und der Gemeinderat den Jahresbericht zu Händen der Revisionsstelle freigibt, müsste er zugleich über
die entsprechende Einlage beschliessen. Gemäss klarer reglementarischer Vorschrift erfolgen Ertrags-
überschüsse in die Spezialfinanzierung, der dazugehörige Finanzbeschluss würde eine gebundene Aus-
gabe darstellen, weshalb der Gemeinderat gestützt auf Art. 71 Abs. 1 Ziff. 1 der Stadtverfassung den
entsprechenden Nachkredit bewilligen könnte. Die Buchung würde anschliessend in die Jahresrechnung
integriert, bevor sie der Revisionsstelle zur Prüfung zugestellt und anschliessend gestützt auf Art. 61
Abs. 2 Ziff. 8 der Stadtverfassung dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt würde.

Weiter soll die Spezialfinanzierung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. e mit Einnahmen aus der Veräusserung von
Grundstücken und mit Baurechtszinsen geäufnet werden können. Zwar soll die Zuweisung von entspre-
chenden Einnahmen künftig grundsätzlich in die Spezialfinanzierung erfolgen, allerdings nicht im Sinn
eines Automatismus, sondern mit einem Beschluss des finanzkompetenten Organs zusammen mit dem
jeweiligen Finanzbeschluss (Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte an
Grundstücken sowie Entwidmungen von Verwaltungsvermögen sind gemäss Art. 6 Abs.4 Ziff. 3 und 5 der
Stadtverfassung zur Bestimmung der Zuständigkeit den Ausgaben gleichgestellte Geschäfte). Die Defini-
tion des Begriffs "Grundstücke" richtet sich nach Art. 655 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(ZGB; SR210): Demnach sind Grundstücke die Liegenschaften, die in das Grundbuch aufgenommenen
selbständigen und dauernden Rechte, die Bergwerke sowie die Miteigentumsanteile an Grundstücken.
Das heisst, "Grundstücke" sind sowohl mit Gebäuden bebauten Parzellen als auch Strassenparzellen.
Ebenfalls sollen Baurechtszinsen in die Spezialfinanzierung geäufnet werden. Gernäss den Übergangs-
bestimmungen sollen die Gelder aber immer dann dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt
gutgeschrieben werden, wenn derVerkaufspreis des Grundstücks vor dem 1. Januar 2027 fällig wird bzw.
das Baurecht vor dem 1. Januar 2027 begründet wurde.

Schliesslich soll die Spezialfinanzierung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f mit Beiträgen der Stadt oder Dritter
geäufnetwerden können. Diese Einlagen sind reglementarisch nicht vorgeschrieben und liegen demnach
im Ermessen des für die Ausgabe zuständigen Organs. Nebst einem die Erfolgsrechnung belastenden
Finanz- bzw. Kreditbeschluss für einen durch die Stadt separat zu leistenden Beitrag bedarf es eines Be-
schlusses über die Einlage in die Spezialfinanzierung. Diese Einlagen dürfen aber nicht Teil des Budgets
der Erfolgsrechnung sein, da die entsprechenden Einlagen in Art. 3 Abs. 1 Bst. bund c abschliessend
geregelt sind. Die Zuständigkeit für die entsprechenden Finanzbeschlüsse richtet sich je nach Höhe nach
Art. 35 der Stadtverfassung für die Gesamtheit der in Gemeindeangelegenheiten Stimmberechtigten,
Art. 61 der Stadtverfassung für den Stadtrat und Art. 71 der Stadtverfassung für den Gemeinderat.
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In Art. 3 Abs. 2 wird festgelegt, dass die Einlagen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. bund c jedes zweite Jahr der
Teuerung gemäss dem Baupreisindex des Bundesamts für Statistik für den Bereich Hochbau angepasst
werden sollen. Der Baupreisindex wird halbjährlich (April und Oktober) berechnet; die Ergebnisse werden
im Juni und Dezember publiziert. Die Erklärung, wieso für die Anpassung der Höhe der Einlagen auf den
Index vom Oktober des zweiten Jahres, das dem ersten Jahr der Zweijahresperiode vorangeht, abgestellt
werden soll, wird anhand des Budgets 2029 deutlich: Gemäss den Übergansbestimmungen ist die Höhe
der Einlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b und gegebenenfalls Bst. c erstmals für die Zweijahresperiode
2029-2030 dem Baupreisindex anzupassen (vgl. dazu auch die Erläuterungen zu Art. 9). Das Budget
2029 wird Anfang 2028 erstellt. Das heisst, für die Berechnung der Höhe der Einlagen ist auf den Index-
wert des Oktobers 2027 abzustellen.

5.4 Art. 4 Verwendung der Mittel

Die Mittel der Spezial{inanzierung können zur Finanzierung von baulichen oder betrieblichen
Massnahmen verwendet werden:
a. An den Gebäuden im Verwaltungsvermögen und Finanzvermögen der Stadt LangenthaI gemäss

Artikel 2Absatz 1Buchstabe a;
b. An den Gebäuden im Verwaltungsvermögen und/oder Finanzvermögen der Stadt Langenthai ge-

mäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 2, sofern durch die Finanzierung des
geplanten Vorhabens der Bestand der Spezialfinanzierung, unter Berücksichtigung der bestehen-
den Verbindlichkeiten, nicht unter Fr. 2'500'000.00 fällt.

2 Die Mittel der Spezial{inanzierung können weiter im Umfang von gesamthaft maximal
Fr. 80'000.00 pro Kalenderjahr verwendet werden für Massnahmen:
a. Zur Förderung von Anschlüssen an Wärme- und Kälteverbundsysteme nach Artikel 2 Absatz 3

Buchstabe a;
b. Zum Umstieg auf erneuerbare Energien, zur Produktion erneuerbarer Energien, zur Steigerung

der Energieef{izienz, zur nachhaltigen Mobilität, zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und
zur Anpassung an den Klimawandel nach Artikel 2Absatz 3 Buchstabe b im Umfang von maximal
Fr. 35'000.00 pro Kalenderjahr.

3 Die Einzelheiten über die Fördertatbestände gemäss Artikel 4 Absatz 2 wie die Voraussetzungen
für die Ausrichtung von Beiträgen, deren Höhe und das Verfahren regelt der Gemeinderat in einer
Verordnung.
4 Die mit der Ausrichtung von Beiträgen für die Fördertatbestände gemäss Artikel 4 Absatz 2 zu-
sammenhängenden Verfügungen werden von der Stadtbaumeisterin oder vom Stadtbaumeister er-
lassen.

Für die Verwendung der Mittel wird in Art. 4 Abs. 1 Bst. a und b zwischen Massnahmen unterhalb der
geltenden Aktivierungsgrenze gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a sowie solchen oberhalb der Aktivierungsgrenze
gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b und Art. 2 Abs. 2 unterschieden. Für bauliche oder betriebliche Massnahmen,
deren Finanzierung die Aktivierungsgrenze übersteigen, sollen Geldmittel aus der Spezialfinanzierung
nur verwendet werden, wenn dadurch die Spezialfinanzierung nicht unter einen Bestand von
Fr.2'500'000.00 fällt. Für bauliche oder betriebliche Massnahmen unterhalb der Aktivierungsgrenze ist
keine solche Schwelle vorgesehen. Diese Unterscheidung hat mehrere Gründe: Zum einen ist in Art. 1
Abs. 2 festgelegt, dass bauliche oder betriebliche Massnahmen unterhalb der Aktivierungsgrenze aus-
schliesslich über die in der Erfolgsrechnung dafür vorgesehenen Aufwandkonten der Spezialfinanzierung
NEWverbucht werden sollen. Andererseits lassen sich Massnahmen bis Fr. 100'000.00 in der Regel
schneller und mit geringerem Planungsaufwand umsetzen, weshalb die Gelder aus der Spezialfinanzie-
rung NEWprimär für solche Massnahmen zur Verfügung stehen sollen.
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Fürdie Berechnung, ob der Bestand der Spezialfinanzierung durch die Finanzierung des entsprechenden
Vorhabens unter Fr. 2'500'000.00 fällt, sind alle Verbindlichkeiten zu berücksichtigen, die bereits fest-
stehen, aber allenfalls noch nicht verbucht wurden. Dies betrifft insbesondere die Geldmittel für die bau-
lichen oder betrieblichen Massnahmen gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a sowie die Fördermassnahmen gemäss
Art. 2 Abs. 3: Für diese wird gemäss Art. 5 Abs. 1 jährlich ein Betrag im benötigten Umfang im Budget der
Erfolgsrechnung eingestellt, aber der tatsächlich verwendete Betrag jeweils erst Ende Jahr dem Bilanz-
konto der Spezialfinanzierung NEW belastet und dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt
gutgeschrieben. Eine entsprechende Liste mit allen eingegangenen Verbindlichkeiten wird durch das
Stadtbauamt, Fachbereich Hochbau geführt.

Für die Energie- und Klimafördermassnahmen gemäss Art. 4 Abs. 2 stehen pro Kalenderjahr Geldmittel
in der Höhe von maximal Fr. 80'000.00 zur Verfügung. Davon sind maximal Fr. 35'000.00 vorgesehen für
die Förderung von Massnahmen zum Umstieg auf erneuerbare Energien (exklusive Anschlüsse an Wär-
meverbünde gemäss Bst. a), die Produktion erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz,
die nachhaltige Mobilität, die Reduktion der Treibhausgasemissionen und die Anpassung an den Klima-
wandel. Dieser Betrag wird nun - entsprechend dem Legalitätsprinzip - reglementarisch verankert und
war bislang lediglich im Budget eingestellt mit Fr. 30'000.00 (Beiträge für befristete Energieförderaktio-
nen, Konto 3030.3637.00). Die jetzt vorgesehene Summe ist damit eine moderate Erhöhung. Der Rest-
betrag von minimal Fr. 45'000.00 bis zu (bei Fehlen von Entnahmen gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. b) maximal
Fr. 80'000.00 ist vorgesehen zur Förderung von Anschlüssen an Wärme- und Kälteverbundsysteme. Diese
Systeme stellen eine nachhaltige, klimaschonende und damit im besonderen förderungswürdige Ener-
giegewinnung dar, private Initiative und Anstrengungen zur Energiewende sollen gefördert werden. Mit
Blick auf den geplanten Teilgasausstieg und den Ausbau der Wärmeverbünde durch die IB Langenthai
AG ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren zahlreiche Gesuche eingehen werden, weshalb
für diese im Vergleich zu den restlichen Massnahmen bewusst mehr Geldmittel zur Verfügung stehen
sollen. Die Einzelheiten über die Fördertatbestände wie die Voraussetzungen für die Ausrichtung von
Beiträgen, deren Höhe und das Verfahren werden vom Gemeinderat in der Verordnung über die Spezial-
finanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt geregelt. Die einzelnen Fördertatbestände werden in
Anhang I derVerordnung aufgeführt.

Da es sich bei der Bearbeitung von Beitragsgesuchen um Tagesgeschäft bzw. Routineaufgaben handelt,
soll die Kompetenz zum Erlass von Verfügung auf Amtsebene angesiedelt werden. Hierzu gilt es anzu-
merken, dass formelle Verfügungen lediglich im Streitfall erlassen würden. Ohne entsprechende Rege-
lung wäre gestützt auf Art. 66 Abs. 1 und 3 der Stadtverfassung der Gemeinderat für den Verfügungser-
lass zuständig.
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5.5 Art. 5 Entnahmen

Für die Massnahmen gemäss Artikel 2Absatz 1Buchstabe a sowie Artikel 2Absatz 3 ist jährlich
ein Betrag im Budget der Erfolgsrechnung in die Konten gemäss Anhang 11dieses Reglements einzu-
stellen; jeweils Ende Iaht wird der tatsächlich verwendete Betrag der Spezial{inanzierung NEWent-
nommen und dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben.
2 Technische Änderungen an Anhang 11dieses Reglements, namentlich die Aktualisierung oder
Neuzuordnung von Kontonummern oder Kontobezeichnungen, werden vom Gemeinderat vorgenom-
men, sofern diese Anpassungen den materiellen Inhalt nicht verändern.
3 Über Entnahmen aus der Spezialfinanzierung NEWgemäss Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe bund
Artikel 2Absatz 2 entscheidet das gemäss ordentlicher Finanzkompetenzordnung in der Stadtverfas-
sung für die Ausgabe zuständige Organ zusammen mit dem jeweiligen Finanzbeschluss.

Art. 5 regelt die Entnahme von Geldmitteln aus der Spezialfinanzierung NEW.Entnahmen können auf zwei
verschiedene Wege erfolgen: Gemäss der ersten Variante werden im Budget der Erfolgsrechnung Beträge
in verschiedene Konten eingestellt und der Betrag der Spezialfinanzierung NEWentnommen. Gemäss der
zweiten Variante kann das finanzkompetente Organ im Finanzbeschluss festlegen, dass die Ausgabe zu
Lasten der Spezialfinanzierung NEWverbucht werden soll.

Gemäss der ersten Variante bzw. Art. 5 Abs. 1 werden im Budget der Erfolgsrechnung Beträge in verschie-
dene Konten eingestellt. Jeweils Ende Jahr wird der tatsächlich verwendete Betrag der Spezialfinanzie-
rung NEW entnommen und dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben. Der
"Umweg" über das Budget entspricht den Vorschriften von HRM2. Die entsprechenden Konten der Spe-
zialfinanzierung NEWwerden in Anhang 11 aufgeführt. Dies sind die Konten der Kontosachgruppen 3144
(ohne Konten der Spezialfinanzierung Feuerwehr) betreffend den baulichen Unterhalt der Hochbauten
und 3430 betreffend den baulichen Unterhalt der Liegenschaften des Finanzvermögens sowie die Einzel-
konten 6130.3149.10 betreffend den baulichen Unterhalt der Sportanlagen, 6140.3149.10 betreffend
den baulichen Unterhalt des Schwimmbads und 3030.3637.00 betreffend Beiträge für befristete Förder-
aktionen der Fachstelle Umwelt und Energie. Art. 5 Abs. 2 legt fest, dass technische Änderungen an An-
hang II vom Gemeinderat vorgenommen werden können, sofern diese Anpassungen den materiellen In-
halt nicht verändern. Damit sind namentlich die Aktualisierung oder Neuzuordnung von Kontonummern
oder Kontobezeichnungen gemeint. Diese Änderungen haben keinen materiellen Einfluss auf den Rege-
lungsinhalt, sondern dienen ausschliesslich der administrativen Aktualisierung. Da solche technischen
Mutationen oftmals durch externe Vorgaben (z.B. Anpassungen am Kontenplan) ausgelöst werden und
zeitnah umgesetzt werden müssen, ist es sachgerecht, die Kompetenz an den Gemeinderat zu delegie-
ren. Materielle Änderungen bleiben dem Stadtrat im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens
vorbehalten.

Gemäss der zweiten Variante bzw. Art. 5 Abs. 3 kann das finanzkompetente Organ im entsprechenden
Finanzbeschluss festlegen, dass die Ausgabe der Spezialfinanzierung NEWentnommen werden soll. Die-
ses Vorgehen entspricht den Vorgaben von HRM2 für bauliche oder betriebliche Massnahmen über der
Aktivierungsgrenze gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. b sowie Art. 2 Abs. 2. Gegebenenfalls kann also ein sepa-
raterVerpflichtungskredit erforderlich sein.
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5.6 Art. 6 Bestand undVerzinsung

Der Bestand der Spezial{inanzierung darf nicht negativ sein und wird nicht verzinst.
2 Verfügt die Spezial{inanzierung, unter Berücksichtigung der bestehenden Verbindlichkeiten, über
keinen ausreichenden Bestand, darf der Gemeinderat im laufenden Jahr weitere Entnahmen nur zum
Zweck der Finanzierung von Massnahmen gemäss Artikel 2 Absatz 1Buchstabe asowie Artikel 2 Ab-
satz 3 und in diesem Zusammenhang einzig dann beschliessen, wenn die Voraussetzung einer ge-
bundenen Ausgabe gegeben ist.

Sofern die Spezialfinanzierung durch die Finanzierung des geplanten Vorhabens über keinen ausreichen-
den Bestand mehr verfügen sollte, dürften gemäss Art. 6 Abs. 2 lediglich noch Entnahmen für Massnah-
men gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a und Art. 2 Abs. 3 beschlossen werden, wenn für die zu finanzierende
Massnahme die Voraussetzung einer gebundenen Ausgabe vorliegt. Solche gebundenen Ausgaben wä-
ren im Fall der baulichen oder betrieblichen Massnahmen gernäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a und der Fördermas-
snahmen gemäss Art. 2 Abs. 3 lediglich solche, für die im Rahmen des ordentlichen Budgetprozesses
nicht bereits Gelder in die entsprechenden Budgetkonten eingestellt worden wären. Bei den baulichen
oder betrieblichen Massnahmen könnten das unumgängliche bauliche Tätigkeiten oder Eingriffe an Inf-
rastrukturen sein ohne jeden Entscheidungsspielraum bezüglich Höhe, Zeitpunkt der Vornahme oder an-
derer Modalitäten, während es sich bei den Fördermassnahmen naturgemäss lediglich um Nachkredite
infolge von Budgetüberschreitungen handeln würde, die per se nicht vorkommen sollten. Die im Rahmen
des ordentlichen Budgetprozesses budgetierten Gelder wären für die Berechnung, ob die Spezialfinan-
zierung über einen ausreichenden Bestand verfügt, bereits berücksichtigt. Massnahmen gemäss Art. 2
Abs. 1 Bst. b und Art. 2 Abs. 2 könnten bei einem nicht ausreichenden Bestand generell nicht über die
Spezialfinanzierung finanziert werden, da es möglich wäre, diese Massnahmen zu Lasten des allgemei-
nen steuerfinanzierten Finanzhaushalts zu beschliessen. Art. 6 Abs. 2 nennt als beschlusskompetentes
Organ ausdrücklich den Gemeinderat, da dieser gemäss Art. 71 Abs. 1 Ziff. 1 und 5 der Stadtverfassung
über gebundene Ausgaben beschliesst, ohne Rücksicht auf ihre Höhe. Sofern die Spezialfinanzierung
keinen ausreichenden Bestand mehr aufweisen sollte, könnte als mögliche Sanierungsmassnahme eine
Einlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. f zu Lasten des allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalts getätigt
werden.

5.7 Art. 7 Auflösung

Bei einer Auf/ösung der Speziolfinanzierunq wird ein allfälliger Saldo einer Folgelösung zur vorlie-
genden Spezial{inanzierung oder bei einer fehlenden Folgeläsung dem allgemeinen steuer{inanzier-
ten Finanzhaushalt zugewiesen.

Dieser Artikel regelt die allfällige Auflösung der Spezialfinanzierung und die weitere Verwendung der sich
zu diesem Zeitpunkt darin befindlichen Geldmittel.
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5.8 Art.8lnkrafttreten

Das Reglement tritt rückwirkend auf den 1.Ianuar 2026 in Kraft.

Das Reglement über die Spezialfinanzierung NEWsoll rückwirkend auf den 1. Januar 2026 in Kraft treten,
damit im Budgetprozess für das Jahr 2027, der Anfang des Jahres 2026 beginnt, die entsprechenden
Budgetierungen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a und b sowie Art. 5 Abs. 1 vorgenommen werden können. Das
heisst, die Einlagen aus dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt in die Spezialfinanzierung
würden erstmals fürdas Jahr 2027 vorgenommen. Gemäss den Übergangsbestimmungen würden ebenso
erstmals im Jahr 2027 Geldmittel aus der Spezialfinanzierung NEWentnommen werden können. Das
heisst, die Spezialfinanzierung NEWwürde erst ab dem Jahr 2027 Wirkung entfalten. Aus diesem Grund
wird das rückwirkende Inkrafttreten als zulässig erachtet, umso mehr als die Rückwirkung nur eine kurze
Zeitspanne betrifft und nicht zulasten Privater erfolgt.

5.9 Art. 9 Übergangsbestimmungen

Die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung gemäss Artikel 3Absatz 1Buchstabe b ist erst-
mals in das Budget der Erfolgsrechnung des jahres 2027 einzustellen.
2 DieAnpassung der jährlichen Einlagen in die Spezial{inanzierung gemäss Artikel 3Absatz 1Buch-
staben bund c ist gestützt auf Artikel 3Absatz 2 erstmals für die Periode 2029-2030 vorzunehmen.
3 Fürdas Budget der Erfolgsrechnung der labre 2027 bis 2030 beträgt der massgebende Aufwand-
überschuss gemäss Artikel 3Absatz 1Buchstabe c Fr.2'250'000.00.
4 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken gemäss Artikel 3Absatz 1Buchstabe e wer-
den dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushaltgutgeschrieben, wenn der Verkaufspreis vor
dem 1. lanuar 2027 fällig wird. DieBaurechtszinsen von Baurechten gemäss Artikel 3Absatz 1Buch-
stabe e, die vor dem 1. januar 2027 begründet wurden, werden sowohl vor als auch nach dem 1.
lanuar 2027 weiterhin dem allgemeinen steuer{inanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben, sofern
die Baurechtszinsen nicht in eine andere Spezial{inanzierung oder einen Fonds geäufnet werden.
5 Entnahmen aus der Spezial{inanzierung gemäss Artikel 5 können ab dem 1.Ianuar 2027 getätigt
werden. Bis dahin sind die Massnahmen gemäss Artikel 2 zu Lasten des allgemeinen steuerfinanzier-
ten Finanzhaushalts zu finanzieren, sofern ein Finanzbeschluss des gemäss ordentlicher Finanzkom-
petenzordnung in der Stadtverfassung für die Ausgabe zuständigen Organs vorliegt.

Art. 9 enthält die Übergangsbestimmungen, die nötig sind, um einen geordneten Übergang vom bisheri-
gen System ohne Spezialfinanzierung zum neuen System mit Spezialfinanzierung zu ermöglichen. Ins-
besondere betrifft dies Vorarbeiten im Jahr 2026 für das Budget jahr 2027. Demnach regelt Art. 9 Abs. 1,
dass die jährliche Fixeinlage in die Spezialfinanzierung gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b erstmals in das Budget
der Erfolgsrechnung 2027 einzustellen ist. Für die Einmaleinlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a sowie die
fakultative Einlage gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c ist hingegen keine Übergangsbestimmung notwendig: Die
Einmaleinlage ist nur im Budget der Erfolgsrechnung des Jahres 2027 einzustellen, während es sich bei
der fakultativen Einlage nicht um eine zwingende Vorschrift handelt.

Weiter regelt Art. 9 Abs. 2, dass die jährlichen Einlagen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. bund c gestützt auf
Art. 3 Abs. 2 erstmals für die Periode 2029-2030 anzupassen sind. Dies mit Blick darauf, dass die Spezi-
alfinanzierung erstmals im Jahr 2027 einen positiven Bestand aufweisen wird. Da die Anpassung in Zwei-
jahresperioden erfolgt, erscheint es angezeigt, die Anpassung erstmals für die Periode 2029-2030 durch-
zuführen.
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Art. 9 Abs. 3 schreibt vor, dass für das Budget der Erfolgsrechnung der Jahre 2027 bis 2030 der massge-
bliche Aufwandüberschuss gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c anstatt Fr. 1'500'000.00 übergangsweise
Fr. 2'250'000.00 beträgt. Die unterschiedlichen Werte des zulässigen Aufwandüberschusses beruhen
auf der Überlegung, dass eine tiefere Defizitvorgabe angesichts der Einmaleinlage gemäss Art. 3 Abs. 1
Bst. a, die im lahr 2027 erfolgswirksam in der Erfolgsrechnungverbuchtwird, nicht realistisch ist. Gemäss
der Regelung in Art. 3 Abs. 1 Bst. c wird die Jahresrechnung 2027 für das Budget des Jahres 2030 relevant
sein. Mit Blick auf die neue Finanzstrategie der Stadt, deren Wirkung sich in den kommenden Jahren
entfalten wird, erscheint eine tiefere Defizitvorgabe ab dem Budget der Erfolgsrechnung 2031 realistisch.

Gemäss Art. 9 Abs. 4.werden Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken gemäss Art. 3 Abs. 1
Bst. e dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben, wenn der Verkaufspreis vor
dem 1. januar 2027 fällig wird; die Baurechtszinsen von Baurechten gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. e, die vor
dem 1. januar 2027 begründet wurden, werden sowohl vor als auch nach dem 1. januar 2027 weiterhin
dem allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben, sofern die Baurechtszinsen nicht in
eine andere Spezialfinanzierung oder einen Fonds geäufnet werden. Für die Begründung des Baurechts
ist das Datum der Eintragung des Baurechts im Grundbuch massgebend. Eine andere Regelung könnte
dazu führen, dass entsprechende Einnahmen aufgrund des rückwirkenden Inkrafttretens des Reglements
im Nachgang zum gefassten Finanzbeschluss betreffend den Grundstücksverkauf bzw. die Baurechtsbe-
gründung der Spezialfinanzierung zuzuweisen wären, was aus buchhalterischer Sicht und mit Blick auf
die zum Zeitpunkt des Finanzbeschlusses geltende Rechtslage problematisch wäre. Bei der Regelung
betreffend die Baurechtszinse ist die Präzisierung "sofern die Baurechtszinsen nicht in eine andere Spe-
zialfinanzierung oder einen Fonds geäufnet werden" erforderlich, da nicht alle Baurechtszinsen dem
steuerfinanzierten Finanzhaushalt gutgeschrieben werden. Dies betrifft insbesondere den Baurechts-
zins, den die Haslibrunnen AGder Stadt bezahlt. Von diesem wird mit einem Drittel der bestehende Fonds
für offene Altersfürsorge geäufnet.

Da die Spezialfinanzierung erstmals ab dem Jahr 2027 einen positiven Bestand aufweisen wird, sollen
gemäss Art. 9 Abs. 5 Entnahmen gemäss Art. 5 erstmals ab dem 1. Januar 2027 erfolgen können; bis
dahin sind die Massnahmen gernäss Art. 2 zu Lasten des allgemeinen steuerfinanzierten Finanzhaus-
halts zu finanzieren, sofern ein Finanzbeschluss des für die Ausgabe zuständigen Organs vorliegt. Aber
auch für das Jahr 2027 und die Folgejahre gilt: Die Einmaleinlage in der Höhe von Fr. 2'000'000.00 ge-
mäss Art. 3 Abs. 1 Bst. a erfolgt nur im Jahr 2027, anschliessend erfolgt lediglich die jährliche Fixeinlage
gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b in der Höhe von Fr.2'250'000.00 sicher. Gleichzeitig sind gemäss Art. 5Abs. 1
Ausgaben für Massnahmen gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a und Art. 2 Abs. 3 im Budget einzustellen. Demnach
ist es möglich, dass im Jahr 2027 und in den Folgejahren der Bestand der Spezialfinanzierung, unter
Berücksichtigung der bestehenden Verbindlichkeiten, gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. b weiterhin unter
Fr. 2'500'000.00 beträgt (vgl. dazu die Erläuterungen zu Art. 4).

5.10 Verordnung über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie undWerterhalt

Die Verordnung über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt enthält die Ausfüh-
rungsbestimmungen zu Art. 4 Abs. 2 des Reglements über die Spezialfinanzierung NEW. Sie regelt na-
mentlich die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Beiträgen, die Höhe der Beiträge und das Verfah-
ren. Die einzelnen Fördertatbestände und die Höhe der Förderbeiträge werden im Anhang I festgelegt.
Folgende Fördertatbestände sollen per 1. Januar 2027 gefördert werden:

• Anschluss an Wärmeverbünde
• Energieanalysen zur Energieeffizienz
• Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmesonden: Kosten des Baubewilligungsverfahrens
• Risikominderungen für Probebohrungen zur Nutzung der Erd- oder Grundwasserwärme
• Ladestationen für E-Mobilität in bestehenden Mehrfamilienhäusern

\ \lt.local\dfs01 \daten \Projekte\UmweICund_Energie\4.32 .5.4.1.2
Gemeindeabgabe\? _ErsteLesung3\SpezialfinanzierungNEW\Unteriagen final\B+A Reglement Spezialfinanzierung
NEW_20260109.docx 16/19



stadtlangenthal
~

Die Verordnung tritt erst per 1. Januar 2027 in Kraft, da im Jahr 2026 noch keine finanziellen Mittel durch
die Spezialfinanzierung NEWbereitgestellt werden können und wie bisher ein Betrag in der Höhe von
Fr.30'000.00 im ordentlichen Budget für befristete Fördermassnahmen zur Verfügung steht. Mit Gemein-
deratsbeschluss vom 10. Dezember 2025 wurden zudem die Fördermassnahmen für das Jahr 2026 ge-
nehmigt. Alle Details können der Verordnung gemäss Beilage 2 entnommen werden.

6 Vor- und Nachteile verschiedenerVarianten

7 Ergebnis

Mit vorliegendem Bericht und Antrag wird dem Gemeinderat beantragt, das Reglement über die Spezial-
finanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt (Beilage 1) zu Händen des Stadtrates zu verabschie-
den und - unter Vorbehalt der Rechtskraft des entsprechenden Stadtratsbeschlusses - die Verordnung
über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt zu genehmigen.

8 Konsequenzenbei Ablehnung

Die Spezialfinanzierung könnte nicht geschaffen werden. Zudem wären nachträgliche Überarbeitungen
im Budgetprozess zu erwarten, da die Budgetierung für das Jahr 2027 bereits mit Blick auf die Spezialfi-
nanzierung NEWbegonnen wurde.

9 Auswirkungen auf die Verwaltung (Personalbestand. Infrastruktur. Organisation)

Die Spezialfinanzierung führt zu keinen nennenswerten Mehraufwendungen in der Verwaltung. Bereits
heute besteht ein Programm zur Förderung von Energie- und Klimamassnahmen. Die entsprechenden
Gesuche werden sowohl aktuell als auch künftig durch die Fachstelle Umwelt und Energie bearbeitet. Im
Fachbereich Hochbau ist im Rahmen der Spezialfinanzierung NEWmit einer leichten Entlastung zu rech-
nen, da sich der Budgetprozess vereinfacht und weniger aufwändig gestaltet. Darüber hinaus ermöglicht
die verbesserte Planbarkeit von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten eine effizientere Ressourcen-
planung. Dies wirkt sich auch positiv auf die städtischen Gebäude aus, da grössere Schäden sowie un-
erwartete Kosten vermieden und der langfristige Werterhalt der Gebäude sichergestellt werden können.

10 FinanzielleAuswirkungen

Durch die Einführung der Spezialfinanzierung NEWwird der bauliche und betriebliche Unterhalt der städ-
tischen Gebäude verstetigt, womit ein verlässlicherer Rahmen für die Verwendung der Gelder für den
baulichen und betrieblichen Unterhalts vorliegt. Unterjährig nicht verwendete Geldmittel bleiben in der
Spezialfinanzierung und können im Folgejahr oder für Massnahmen oberhalb der Aktivierungsgrenze ver-
wendet werden. Der bauliche und betriebliche Unterhalt wird hierdurch besser planbar.

Bezogen auf die Erfolgsrechnung ist die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung geregelt und zusätz-
liche Einlagen unterliegen den jeweiligen Beschlüssen des zuständigen finanzkompetenten Organs. Hier-
durch wird auch die Budgetierung der Erfolgsrechnung verlässlicher.

Die einmalige Äufnung über Fr. 2'000'000.00 und die Erhöhung der jährlichen Mittel für den baulichen
Unterhalt stellen für die Erfolgsrechnung eine zusätzliche einmalige Belastung dar, führen aber zu einem
grösseren Handlungsspielraum des Stadtbauamts bei der Planung und Umsetzung von Instandhaltung,
Instandsetzung und Erneuerung.
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Die jährlich fixe Einlage von Fr.2'250'000.00 liegt bereits für sich genommen über den Werten des Bud-
gets 2026 und Rechnung 2024 und erst recht über den früheren Werten (Rechnung 2023, Budget 2025)
für den steuerfinanzierten, über die Erfolgsrechnung abgewickelten baulichen bzw. betrieblichen Unter-
halt der Hochbauten im Finanz- und Verwaltungsvermögen. Dies erscheint jedoch mit Blick auf den In-
standhaltungsstau, die Sicherstellung des Werterhalts der städtischen Liegenschaften und die Gewähr-
leistung des Personen- und Objektschutzes als gerechtfertigt.

11 Stellungnahme Dritter

12 Mitberichte aus der Verwaltung

13 Terminprogramm zur Realisierung

• Beratung im Stadtrat
• Referendumsfrist
• Rechtskraft
• In-Kraft-Treten des Reglements
• In-Kraft-Treten der Verordnung

14 Kommunikation

März 2026
April 2026
Mai 2026
rückwirkend auf den 1. Januar 2026
1. Januar 2027

Die Kommunikation erfolgt über die Traktandierung als Stadtratsgeschäft. Der Gemeinderatsbeschluss
betreffend den Erlass der Verordnung über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werter-
halt soll nach Rechtskraft des Stadtratsbeschlusses betreffend den Erlass des Reglements über die Spe-
zialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt im Anzeiger publiziert werden.

15 Zuständigkeiten zum Beschluss

Der Gemeinderat bereitet gemäss Art. 67 Abs. 2 der Stadtverfassung die dem Stadtrat vorzulegenden
Geschäfte vor, soweit die Geschäftsordnung des Stadtrats nichts anderes bestimmt. Der Gemeinderat
beschliesst gemäss Art. 70 Abs. 1 Ziff. 2 der Stadtverfassungen Verordnungen, soweit er durch ein Reg-
lement oder durch das kantonale Recht dazu ermächtigt wird. Nach Art. 60 Abs. 1 Ziff. 1 der Stadtverfas-
sung beschliesst der Stadtrat, unter Vorbehalt des fakultativen Referendums, den Erlass, die Abänderung
und die Aufhebung von Reglementen, unter Vorbehalt von Art. 34 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 der Stadtverfassung.
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16 Beschlussentwurf

Gestützt auf diese Ausführung beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem

Beschlussentwu rf:

1. Der Gemeinderat, gestützt auf Ärt. 67 Abs. 2 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach
Kenntnisnahme des Berichts und Antrags des Stadtbauamtes vom 12. Dezember 2025, beantragt
dem Stadtrat Zustimmung zu folgenden Beschlüssen:

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 60Abs. 1Ziff. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach
Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom ... - unter Vorbehalt des fakultativen Refe-
rendums - beschliesst:

1. Der Erlass des Reglements über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werter-
halt gemäss Entwurf vom 17. November 2025 wird genehmigt.

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

2. Der Erlass der Verordnung über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt ge-
mäss Entwurfvom 17. November 2025 wird - unter Vorbehalt der Rechtskraft des Stadtratsbeschlus-
ses gemäss Ziffer 1 - genehmigt.

3. Die Stadtkanzlei wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

'(f;(:sso rtvorsteher:
<: Reto Mü\'tir"= ~

Michael Schär

~-::>~
.. ~~

patrick Freudiger ~
Vorsteher Finanzamt

Hinweis: Anwesenheit Amtsvorsteher/in bei Beratung gewünscht ~ jaD nein

Beilagen
1. Entwurf Reglement über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt vom 17. No-

vember 2025
2. Entwurf Verordnung über die Spezialfinanzierung Nachhaltigkeit, Energie und Werterhalt vom 17.

November 2025
3. Entwurf Publikation Anzeiger Oberaargau vom 17. November 2025
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